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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

100 Tage bilaterale Verträge
Schweiz-Europa

Seit Juni 2002 sind die büafe-

raten Verträge zuüscften der

Scftineiz und den 15 MitgZied-

Staaten der Europäischen Ge-

meinscüa/i (EG) > - allgemein EU

(Europäische Union) genannt -
in Kraft, welche die Beziehungen
der Vertragsstaaten in sieben

Sektorerp regeln.
Ein Ziel der Verträge ist es, die

Schweiz an den Grund/retheiten
der EU, das heisst am freien

Warenverkehr, Personenverkehr,

Kapitalverkehr und der Dienst-

leistungsfreiheit teilhaben zu las-

sen. Die Verträge mit der EU ge-

hen früheren Abkommen der

Schweiz mit einzelnen Mitglied-
Staaten grundsätzlich vor.

Für Einzelpersonen ist insbe-

sondere das Abkommeu über die

Personeu/retzügig/ceit von Bedeu-

tung, das den Personenverkehr,

die Koordination der gesetzlichen

Systeme der sozialen Sicherheit

(Sozialversicherungen) sowie die

Anerkennung der Diplome zwi-
sehen Vertragsstaaten regelt. Ein

ähnliches Abkommen besteht mit
den EFTA-Staaten®.

Die Freizügigkeit umfasst die

Arbeite- und Au/enfhaZteberechti-

gung im Gebiet der Vertrags-

Staaten und wird schrittweise ein-

geführt"*. Im Vordergrund stehen

erwerbstätige Personen, denen

der freie Zugang zum Arbeits-
markt auf dem Gebiet aller Ver-

tragsstaaten ermöglicht werden

soll.

Grundsätzlich gilt die Freizügig-
keit nur /üir Angehörige von

Vertragsstaaten und ihre nicht

erwerbstätigen Familienangehö-

rigen, auch wenn diese einem
anderen Staat angehören. Das Ab-

kommen gilt aber nicht /ür Dritt-
Staatsangehörige, auch wenn sich

diese in Vertragsstaaten auf-

halten.

Die Abkommen enthalten auch

Regelungen für nicht erwerbs-

tätige Personen, zum Beispiel

vorzeitig Pensionierte und Rent-

ner®, die auf der nächsten Seite

kurz zusammengefasst werden.

Koordination der

Sozialversicherungen
Im freien Personenverkehr haben

Sozialversicherungen eine be-

sondere Bedeutung, sollen doch

beim Wechsel zwischen Staaten

die in einem Verfragsstaaf er-

wordenen Soziaiuersicherungsan-

spräche gewährZeistet bleiben.

Gegenüber den einzelnen Syste-

men der sozialen Sicherheit be-

steht grundsätzlich Anspruch auf

TeiZrenten entsprechend der je-

weiligen Aufenthalts- bzw. Ver-

Sicherungszeiten.
Die geseZzZichen Systeme der

soziaZen Sicherheit sind in den

VertragsStaaten unterschiedlich

ausgestaltet. Daher wird kein
einheitliches System («Harmoni-

sierung»), sondern die Köordina-

tion der unterschiedZichen Syste-

me® angestrebt. Jeder Staat führt
sein System eigenständig weiter.

AUSKÜNFTE UND WEITERE INFORMATIONEN

Die nebenstehenden Hinweise zeigen die Vielfalt der Rege-

lungen, die im Einzelfall angewendet werden müssen und
deren Kenntnis nicht immer zugemutet werden kann. Den
Versicherten stehen für nähere Auskünfte und konkrete

Beratung im Einzelfall in erster Linie die zuständigen
Sozialversicherungen zur Verfügung.

Allgemeine /nformof/onen zu den einzelnen Sozialversi-

cherungen sind auch auf zahlreichen Websites im Internet
abrufbar und werden laufend aktualisiert:
• www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch (Allgemeines zur
Sozialversicherung, Versicherte im Ausland)

• www.ahv.ch (Alters-, Hinterlassenen-, Invaliden-

Versicherung)
• www.santesuisse.ch (Krankenversicherung)
• www.suva.ch (Unfallversicherung)
• www.swissemigration.ch (Auswanderung/Einreise)
• www.estv.admin.ch (Steuerfragen)
• www.europabrevier.ch (Überblick über alle sieben

Abkommen)
Einzelne Versicherungsträger (Ausgleichskassen, Pensions-

kassen, Kranken-/Unfallversicherer) haben zahlreiche wei-
tere Websites und geben Merkblätter zu Sonderfragen ab.

Wertvolle Hinweise finden sich in den vom Bund heraus-

gegebenen Broschüren «Schweizerinnen und Schweizer
in der EU» für Personen, die aus der Schweiz in die EU

auswandern möchten, und «EU-Bürgerinnen und -Bürger
in der Schweiz»für Personen, die aus der EU in die Schweiz
ziehen möchten. Die Broschüren sind auf Deutsch, Fran-

zösisch, Italienisch und Englisch erhältlich und werden kos-
tenlos abgegeben. Sie können bestellt werden beim BBL,

Vertrieb Publikationen, CH-3003 Bern, oder über Internet
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Für weitere Auskünfte stehen schliesslich auch die Vertrefun-

gen c/er £U/££771-Sfaaten in der Schweiz sowie die Sc/we/-
zer Vertretungen /n den £L//££77l-Sfaafen zur Verfügung.

Fragen an den AVH-Ratgeber richten Sie bitte unter Beilage

von Kopien allfälliger Korrespondenzen oder Entscheide an:
Zeitlupe, Ratgeber AHV, Postfach 642, 8027 Zürich.

1 Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Gross-
britannien (Vereinigtes Königreich), Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Portugal, Schweden, Spanien.

2 Die «sektoriellen Abkommen» betreffen die Sektoren: Personenfreizügigkeit, Luft-
verkehr, Landverkehr, wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit, öffent-
liches Beschaffungswesen, Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Abbau
technischer Handelshemmnisse.

3 Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz.
4 Schweizer können zwei Jahre nach Inkrafttreten in EU-Staaten uneingeschränkt

arbeiten. Wer eine Anstellung nachweist, hat Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung.
In der Schweiz gilt eine längere Übergangsfrist bis zur vollen Freizügigkeit. Für

Selbstständigerwerbende gelten analoge Regeln.
5 Begriffe sind grundsätzlich geseb/eebfsneufra/ zu verstehen. Zur leichteren Les-

barkeit wird - wie in anderen massgebenden Publikationen - generell die männ-
liehe Form verwendet.

6 Die Koordination erfolgt insbesondere durch Gleichbehandlung, Auslandzahlung
von Leistungen («Leistungsexport») und allenfalls Anrechnung ausländischer
Versicherungszeiten, z.B. bei Berechnung von Karenzfristen. Im Rahmen der
Koordination wird grundsätzlich die e/n/je/f//che LtntersfeWung unter cf/e Gesetz-

gebung e/'nes ernz/gen Staates angestrebt. Damit sollen Überschneidungen bei

gleichzeitiger Tätigkeit in verschiedenen Staaten möglichst reduziert werden. Auf
die zahlreichen Sonderregelungen kann nicht weiter eingegangen werden.
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Pensionierung und Rente - die wichtigsten Fragen und Antworten
a. Gilt die Personenfreizügig-
keit auch für nicht erwerbs-

tätige Personen?

Nicht erwerbstätige Angehörige

von Vertragsstaaten, zum Beispiel

Rentner, haben Anspruch auf

Aufenthaltsbewilligung, wenn sie

genügend /manzieüe Mittel und

genügenden Krankenverslche-

rungssctmfz nachweisen, sodass

sie im Aufenthaltsstaat nicht für-

sorgeabhängig werden. Die Be-

willigung wird für mindestens

fünfJahre erteilt und automatisch

verlängert, wenn die Vorausset-

zungen weiter erfüllt sind.

Die Voraussetzungen richten
sich nach demRectodesjetvelligeti

Aufenthatoslaates. Für einen Auf-

enthalt in der Schweiz müssen

Rentner aus Vertragsstaaten min-
destens über Mittel in Höhe des

maximalen Lebensbedarfs und

Mietzinsabzuges nach ELG (Bun-

desgesetz über die Ergänzungs-

leistungen zu AHV/IV) verfügen.

b. Können Familienangehöri-
ge mitreisen?
Der Anspruch auf Aufenthaltsbe-

willigung umfasst auch meto er-

iverbstärige Famütenange/törige

von Rentnern, insbesondere Ehe-

gatten und Kinder unter 21 Jahren

(«Familiennachzug»). Dabei ist
die Nationalität der Famflienange-

hörigen ohne Bedeutung. Die für
die Aufenthaltsbewilligung erfor-

derlichen finanziellen Mittel und
die Krankenversicherung müssen

auch für Familienangehörige ge-

nügen.

c. Können Schweizer Rentner
im Ausland auch Wohneigen-
tum erwerben?
Wer in einem Vertragsstaat auf-

enftialtsberectorgf ist und dort
auch lebt, kann dort Wohneigen-
tum erwerben. Dies gilt auch für
Schweizer Rentnerinnen und
Rentner mit Aufenthaltsbewilli-

gung in einem Vertragsstaat.
Besondere Bewilligungen für
Ferienhäuser und Ferienwoh-

nungen bleiben vorbehalten.

d. Bleiben Rentenansprüche
auch im Ausland bestehen?

Der «Leistungsexport» im Gebiet

der Vertragsstaaten ist ein zen-

traies Mittel zur Koordination der

gesetzlichen Systeme der sozialen

Sicherheit. Teilansprüche gegen-
über einzelnen Staaten werden

grundsätzlich aufgrund der jewei-

ligen Versicherungszeiten (pro

rata temporis) berechnet.

Wer im Hinblick auf die Pen-

sionierung oder als Rentner in
einen Vertragsstaat zieht, behält

grundsätzlich seine SoziaZversi-

cüerungsansprüc/te aus anderen

Vertragsstaaten bei, auch wenn

gegenüber dem Aufenthaltsstaat

keine Ansprüche bestehen.

e. Können Ergänzungsleistun-

gen (EL) zur AHV/IV auch ex-

portiert werden?
EL sind Bedarfsleistungen, um

«Fürsorgeabhängigkeit» von Rent-

nern zu vermeiden oder zu re-

duzieren. Sie werden allein aus

ö/fentZzclten Mitteln finanziert
und decken den gesetzlichen
Lebensbedarf in der Schweiz,

wenn die eigenen Mittel der Ver-

sicherten dafür nicht ausreichen.

Die EL wurden im Vertrag als

«beitragsunabhängige Sonder-

leistungen» vom Leistungsexport

ausgenommen und können nur
an Versicherte in der Schmelz aus-

bezahlt, also nicht «exportiert»
werden.

f. Haben auch Ausländer in der
Schweiz Anspruch auf EL?

Grundsätzlich gilt für Ausländer

eine 10-jährige «Karenzfrist».

Dank der GleichbehandZung der

Angehörigen von Vertragsstaaten
können jedoch auch in der

Schweiz lebende Angehörige von

EU/EFTA-Staaten ohne Karenz-

frist EL beanspruchen', wenn sie

die übrigen Voraussetzungen er-

füllen.

Da ein Anspruch auf Aufent-
halfsbeuiilligung für Rentner nur
bei Nachweis genügend finan-

zieller Mittel und angemessener

Krankenversicherung besteht, ist

ausgeschlossen, dass Rentner nur
in andere Vertragsstaaten ziehen,

um allenfalls höhere Leistungen

zu erhalten («Sozialtourismus»).

g. Was ist bei der Kranken-
Versicherung besonders zu
beachten?
Die Krankenversicherung in FD/
FFTA-Staaten ist entweder als

Arbeitnehmer-Versicherung, die

auch Familienangehörige erfasst,

oder im Rahmen staatlicher Ge-

sundheitssysteme organisiert.

Demgegenüber besteht in der

Schweiz eine Jndividualversiche-

rung, der sich jede Person - also

auch Familienangehörige - indi-

viduell anschliessen muss. Daher

wurden besondere Fegelungen

für die Krankenversicherung von
Fentnem vereinbart, die sich wie

folgt zusammenfassen lassen:

Grundsatz:

In der Regel werden nicht erwerbs-

tätige Fentner der Krankenver-

Sicherung des Staates, der die

Rente ausbezahlt, angeschlossen.

Demnach unterstehen

- in der Schweiz lebende Rentner

mit Schweizer Fente der Kran-

kenversicherung in der Schweiz,

- in der Schweiz lebende Rentner

mit Fente eines £t//EF7A-Sfaa-

tes der Krankenversicherung
des rentenzahlenden Staates,

- in £G/£FTA-Staaf lebende Rent-

ner mit Schweizer Fente der

Krankenversicherung in der

Schweiz,

- in £Lf/£FTA-Staat lebende Rent-

ner mit Fente eines EU/EFTA-

Staates der Krankenversicherung
des rentenzahlenden Staates.

Für einzelne Staaten gelten Son-

derregelungen, auf die hier nicht

weiter eingegangen werden kann.

Wenn Sie detailliertere Auskünfte
wünschen, so wenden Sie sich

an folgende Stellen:

- für Rentner in der Schweiz an

die anerkannten Krankenver-
sicherer in der Schweiz,

- für Rentner in EU/EFTA-Staaten

an die GemeinsameEinrichtung
KVG, CH-4503 Solothurn.

h. Was geschieht mit Austritts-
leistungen der Pensionskasse?

Bei defnitiver Ausreise in einen

£U/£F7A-Sfaaf vor dem Renten-

bezug konnte bisher das gesamte

Freizügigkeitsguthaben der Pen-

sionskasse als Austrittsleistung
ausbezahlt werden. Künftig wird
bei Ausreise in EU/EFTA-Staaten

die Auszahlung eingeschränkt®,

um den Vorsorgezweck zu er-

halten:

- Die Auszahlung dergesetzlichen

Austrittsleistung nach BVG (ob-

ligatorische Mindestversiche-

rung) ist nur noch möglich,
wenn am neuen Wohnort keine

obligatorische Versicherung für

Alter, Tod oder Invalidität be-

steht, zum Beispiel weil keine

Erwerbstätigkeit mehr ausgeübt

wird.

- Nicht ausbezahlte Ausfrittsleis-

fungen sind bis zum Leistungs-

bezug auf einem Freizügigkeits-
konto oder einer Freizügigkeits-

police in der Schweiz anzu-

legen.

- Allfällige Freizügigkeitsleistun-

gen aus überobligatorischer Vor-

sorge unterstehen nicht dem

BVG und sind vom Abkommen

nicht betroffen. Sie können
somit bei defintiver Ausreise in
einen EU/EFTA-Staat auch

künftig uneingeschränkt ausbe-

zahlt werden.

7 Dies giltfür Personen aus Vertragsstaaten, die nach Beendigung der Erwerbstätigkeit
in der Schweiz (Pensionierung) weiterhin in der Schweiz bleiben können. Wer erst
als Rentner in die Schweiz ziehen möchte, muss die Voraussetzungen für nicht

erwerbstätige Rentner (finanzielle Mittel analog ELG) erfüllen.
8 Eine Auszahlung der Mindestleistung gemäss BVG (Bundesgesetz über die

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung) ist bei definitiver
Ausreise in EU/EFTA-Staaten während der ersten fünf Jahre nach Inkrafttreten des

Abkommens, das heisst bis 31. Mai 2007, noch möglich.
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